








(3) Die BI veröffentlicht Daten ihrer Mitglieder [auf der Homepage, der Vereins
zeitschrift, dem Schwarzen Brett, dem Schaukasten] nur, wenn die Mitglie
derversammlung einen entsprechenden Beschluss gefasst hat und das Mit
glied zugestimmt hat.

(4) Jedes Vereinsmitglied erteilt mit dem Vereinseintritt eine schriftliche Einwilli
gung zur Bearbeitung und Speicherung der Daten gern. Abs. 1 und hinsicht
lich der Befugnis der Veröffentlichung von Daten gern. Abs. 3.

(5) Die derzeit geltende DSGVO wird von der BI und seinen Organen strikt einge
halten. Dies gilt auch für Unterschriftensammlungen, Veranstaltungen usw.

§ 12 Auflösung

(1) Die Auflösung der BI kann nur in einer zu diese!TI Zweck einberufenen Mitglie
derversammlung beschlossen werden.

(2) Bei Auflösung der BI oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das
Vermögen der BI an die Stadt Breisach, die es unmittelbar und ausschließlich
für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

Breisach, den 17. 11.2021 
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